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EINWOHNERGEMEINDE 
 
Dorfstrasse 21 
6461 Isenthal 
)  041 878 11 31 / * gemeinde@isenthal.ch 
 
 
 
 

Einwohnergemeindeversammlung Nr. 1/24 
vom 1. Mai 2024, 20:00 Uhr im Gemeindesaal 

 

Traktanden 
 
1. Begrüssung 
2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 29. November 2023 
3. Jahresrechnung 2023 

3.1 Rechnung 2023 der Einwohnergemeinde Isenthal 
4. Nachtragskredit Sanierung Sportplatz Gubeli 
5. Antrag Urnenabs mmung Baukredit Kreisschule 
6. Wahlen Gemeindebehörden 

6.1 Gemeinderat 
6.2 Schulrat 
6.3 Rechnungsprüfungskommission 
6.4 Kreisschuldelegierte 

7. Verordnung über den Feuerschutz 
8. Anträge zuhanden der nächsten Gemeindeversammlung 
9. Orien erung und Verschiedenes 
 
Isenthal, im April 2024 
 
Der Gemeinderat freut sich auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
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Botscha  
 
Sehr geschätzte Isenthalerinnen und Isenthaler 
 
Zu den einzelnen Geschä en der Gemeindeversammlung vom 1. Mai 2023 
gibt der Gemeinderat folgende Erläuterungen ab: 
 

3.1 Rechnung 2023 Einwohnergemeinde Isenthal 
Gesamtbeurteilung Gemeinderechnung Isenthal 2023 
Die Jahresrechnung 2023 der Einwohnergemeinde Isenthal schliesst mit ei-
nem Aufwand von CHF 1‘862‘017.64 und einem Ertrag von  
CHF 1‘872‘302.41 ab. Dies ergibt einen Gewinn von CHF 10‘284.77. Budge-

ert wurde für das Jahr 3023 ein Verlust von CHF 132‘148.00. Somit fällt das 
Ergebnis um CHF 142‘432.77 besser aus als budge ert. Der Ertragsüber-
schuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. 
 
Inves onsrechnung 
Im Jahr 2023 wurde keine Inves on getä gt.  
 
Vorfinanzierungen  
Für folgende Projekte wurden Vorfinanzierungen getä gt. 
Sanierung Lauwelibachbrücke   CHF 33‘000.— 
Ufersanierung Stärtenberg   CHF 32‘000.— 
Sanierung Bärchistrasse    CHF 20‘000.— 
Umzäunung Sportplatz Gubeli   CHF 15‘000.— 
IT-Infrastruktur     CHF 10‘000.— 
 
Bilanz 
Die Bilanzsumme beträgt per 31. Dezember 2023 CHF 1‘695‘983.53. Das Ei-
genkapital hat sich um den Ertragsüberschuss in der laufenden Rechnung 
erhöht und beträgt am 31. Dezember 2023 CHF 623‘610.14. 
 

3. Jahresrechnung 2023 
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Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinde– und der Schulrat empfehlen der Gemeindeversammlung, 
der Rechnung 2023 zuzus mmen. 
 
AufÊderÊfolgendenÊSeiteÊsehenÊSieÊdieÊÜbersichtÊderÊRechnungÊ2023.ÊEineÊde-
taillierteÊRechnungÊkannÊaufÊderÊGemeindekanzleiÊbezogenÊwerden.Ê 
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An der Gemeindeversammlung vom 30. November 2022 hat die Bevölke-
rung den Baukredit für die Sanierung des Sportplatzes Gubeli in der Höhe 
von CHF 95'000.00 genehmigt mit der Auflage, dass mit dem Bau erst be-
gonnen werden darf, wenn die Finanzierung gesichert ist. 
Die zuständige Arbeitsgruppe hat weitere Abklärungen gemacht und der 
Gemeinderat hat entschieden, die Umzäunung neu zu erstellen und nicht 
nur zu reparieren. Die zusätzlich geplanten Arbeiten, die MWST-Erhöhung 
und die Teuerung führen dazu, dass die Kosten den genehmigten Kredit 
übersteigen. 
 
Der Gemeinderat rechnet mit zusätzlichen Kosten von CHF 25‘000.00. 
 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat empfiehlt der Bevölkerung den Zusatzkredit für die Sanie-
rung des Sportplatzes Gubeli anzunehmen. 
 

Im Herbst 2024 soll die Bevölkerung von Isenthal, Seedorf und A nghausen 
über den Baukredit für die Sanierung der Kreisschule Seedorf entscheiden 
können. In den Gemeinden Seedorf und A nghausen wird dieser Beschluss 
an einer Urnenabs mmung gefasst. Damit die Gemeinde Isenthal ebenfalls 
den Entscheid am gleichen Tag fällen kann, ist vorgesehen, dass dieses Ge-
schä  zur Abs mmung an die Urne verwiesen wird. Mit der Abs mmung an 
der Urne kann gewährleistet werden, dass die gesamte Bevölkerung zum 
Kredit Stellung nehmen kann. Auch Solche welche an einer Gemeindever-
sammlung nicht teilnehmen können. 
 
Gemäss Ar kel 11 der Verordnung über das Verfahren an der Gemeindever-
sammlung kann das Geschä  an die Urne verwiesen werden, wenn 2/3 der 
anwesenden S mmberech gten dem zus mmen. 
 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt bei der Bevölkerung, dass der Beschluss über 
den Kredit für die Sanierung der Kreisschule Seedorf an der Urne gefällt wer-
den kann. 

4. Nachtragskredit Sanierung Sportplatz Gubeli 

5. Antrag Urnenabstimmung Baukredit Kreisschule Seedorf 



 

 8 

 
6.1 Wahlvorschlag Gemeinderat 
Präsiden n Andrea Gisler bisher Mitglied 
Mitglied Edith Arnold-Bissig 
 Christoph Bissig-Amrein 
 Erika Furrer Gasser 
 Erwin Bissig Neu 
 Stefanie Gisler-Schuler Neu 
 Josef Stadler Neu 
 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat empfiehlt den Wahlvorschlag Gemeinderat anzunehmen. 
 
6.2 Wahlvorschlag Schulrat 
Präsident Kilian Imholz Neu 
Mitglied Vreny Gasser-Herger 
 Chris an Gisler-Stähli 
 Sascha Meyer-Muther 
 Priska Gisler Neu 
 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat empfiehlt den Wahlvorschlag Schulrat anzunehmen. 
 
6.3 Wahlvorschlag Rechnungsprüfungskommission 
Präsiden n Linda Bissig-Thommen 
Mitglied Josef Bissig-Bissig 
 Andreas Bissig-Zgraggen 
 Erika Kempf-Arnold 
 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat empfiehlt den Wahlvorschlag Rechnungsprüfungskommis-
sion anzunehmen. 

6. Wahlen Gemeindebehörden Amtsdauer 01.01.2025 bis 31.12.2026 
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6.4 Wahlvorschlag Kreisschuldelegierte 
Mitglied Pia Herger-Bissig 
 Regina Imholz-Arnold 
 Petra Imholz-Infanger Neu 
 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat empfiehlt den Wahlvorschlag Kreisschuldelegierte anzu-
nehmen. 
 
 

Das aktuelle Feuerwehrreglement der Gemeinde Isenthal stammt aus dem 
Jahr 1998. In den letzten 15 Jahren wurden einige Ar kel im kantonalen Ge-
setz über den Feuerschutz angepasst und das Feuerwehrreglement musste 
überarbeitet und dem kantonalen Recht angepasst werden.  
 
Der Gemeinderat hat in Zusammenarbeit mit der Feuerwehrkommission das 
Reglement überarbeitet, dem Kantonalen Recht angepasst und auf den 
neusten Stand gebracht. 
 
Die neue Verordnung über den Feuerschutz ist ab Seite 10 in der Botscha  
abgedruckt und kann auf der Gemeindekanzlei bezogen werden. 
 
Die neue Verordnung über den Feuerschutz muss im Anschluss noch durch 
den Regierungsrat genehmigt werden. 
 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat und die Feuerwehrkommission empfehlen die Verordnung 
über den Feuerschutz zu genehmigen. 
 

7. Verordnung über den Feuerschutz 
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